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Der Reichs-und Preussische Minister 
für Ernährung und Landwirt schaf) 
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die Herren Reichsbeauf tragten  1 «••— •Se-hn-ellbr-idf! 

für die Reichsstelle für Getreide, Futter-
mittel und sonstige• landwirtschaf tliche 
Erzeugnisse als Überwachungsstelle, < i 

für die Reichsstelle für Tiere und tierische I p j /, 
Erzeugnisse eis Überwachungsstelle, j ^ ^ ^ ty^u^cA^ 

' -r ~ /c. 17/ /'ir die Reichsstelle fur MiloherZeugnisse, Ole 
und Fette als Überwachungsstelle, . S 0  9

 / 7 

f -Cr*-
für die Reichsstelle für Eier als Über-
wachung ss telle \ 

'f. 
für die überoaChungss.telle für Gartenbauerzeugnksse, 
Getränke und sonstige Lebensmittel, 

B e r l i n 

Betrifft: Einfuhr'aus'Konada.- Weitere Zahlungswertgrenzen 
• als. Abschluß des 1. Vertrags jähr es. 

I. • Im Einvernehmen mit der "'Reichsstelle für Devisenbewirt-

schaftung ermächtige ich Sie, unter Beachtung des Allgemeinen 

Erlasses der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung 

Nr. - D.St vom 14. November 1936 über die bisherigen 
• 181/36 Ü.St. 

Zahlungsw'er'tgrenzen hinaus Devisenbescheinigungen für fol-

gende Kanadische Waren bis zu den nachstehenden Beträgen mit 

- Fälligkeit bis 'zum 31.Dezember 1937 zu erteilen: 

für gesalzenen Lachs (stat.Nr.11? a) 48 230 RM 

gefrorenen " (  l : "113c) 2 650 " 

" Fischöl ( 131 a) 96 100 " . 

Die vorstehende. Zahlungswertgrenze'für Fischöl schließt 

den im Erlaß vom 23.Oktober 1937 -V/2-41069 - erwähnten Rest-

betrag von 3 000 RM ein. " . 

Die vorstehenden Zahlungswertgrenzen können, soweit sie 
nicht 
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nicht ausgenutzt werden, auf das 1.Vierteljahr 1938 Übertragen 

werden. 

Es sind grundsätzlich Bardevisenbescheinigungen zu erteilen. 

Soweit auf Antrag des Einführers Remboursbescheinigungen er-

teilt werden sollen, sind die entsprechenden Kreditlinien bei 

der ReiQhsstelle für Devisenbewirtschaftung (Referat Dev. B 8) 

anzufordern. 

'' Tber die Ausnutzung der Zahlungswert grenzen für kanadische 

Waren während des 1. Vertragsjahres (15*November 193& bis 

14. November 1937) ist mir bis zum 5»Dezember 1937 sine beson-

dere Meldung in 4 Stücken nach folgendem Schema für jede 'fare 

zu erstatten: 

1. Betrag der für das L Vertragsjahr festgesetzten normalen 
Zahlungswertgrenzen , RM 

2. Abzug der aufgehobenen Zahlungswe "tgrenzen . " 

5. Hierzu die für das I.Vertragsjähr fest-
gesetzten Sonderkontingente ' . . . . . . .  n  

lUthin Jahreswert grenze . . . . . . . RM 

4. Betrag der zu Lasten dieser Wertgrenze 
erstmalig erteilten Devisenbescheint -
gunaen (ErsterteHungen) . . . . . . . " 

5. Betrag der Neuerteilung von Devisenbeschei-
nigungen zu Lasten unausgenutzt zurückge-
reichter Devisenbescheinigungen (Zweit-, 
Dritterteilungen) " 

6. Betrag aller mausgenutzt zurückgereichten 
Devisenbescheinigungen . . . . . . .  M  

7. Ausnutzung sämtlicher zu Lasten der fert-
grenze für das 1. Vertragsjähr erteilter 
Devisenbescheinigungen (Ausnutzung = tat-
sächliche Einfuhr nach Deutschland) 

8. Übertragung auf die Zeit nach dem 14-No-
vember 1937-

Bei jeder Ziffer ist der für das ganze 1 .Vertragsjähr zu 
errechnende Betrag in einer Summe anzugeben. 

In einer Bemerkungsspalte sind etwa erforderliche Erläu-
terungen zu geben* 

12 Abdrucke'liegen anIch ersuche um Eingangsbestätigung 
Im Auftrag 

gez.Dr. Schefold. 


